
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

0313/2019 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

67/67 00 36 30.01.2019  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am  
 
Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ausschuss für Umwelt, Grün und Energie Kenntnisnahme 13.03.2019 Ö 

Sozialausschuss Kenntnisnahme 19.03.2019 Ö 

Mainzer Seniorenbeirat Kenntnisnahme 11.04.2019 Ö 

Stadtrat Kenntnisnahme 17.04.2019 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 1375/2015 des Mainzer Seniorenbeirates 
hier: Die "beSITZbare Stadt" 
Vorlage: 0287/2018 
 
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 07. Februar. 2019 
 
gez. Eder                                                      gez. Lensch 
 
Katrin Eder                                                   Dr. Eckart Lensch 
Beigeordnete                                              Beigeordneter 
 
 
Mainz, 14.03.2019 
 
gez. Ebling 
 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beirat, die Ausschüsse sowie der Stadtrat nehmen den Sachstandsbericht der Verwaltung zur 
Kenntnis.  
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Sachverhalt: 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 12.07.2016 das Projekt „beSitzbare Stadt“  und den Sach-
standsbericht in der Sitzung vom 29.01.18 befürwortet.  
 
Die „beSitzbare Stadt“ ist ein Beitrag, um die Rahmenbedingungen für das Leben im Alter in den 
Stadtteilen zu verbessern. Durch die zielgerichtete Schaffung von Sitzmöbeln an häufig genutzten 
Wegeverbindungen soll unter anderem der Aktionsradius von Älteren oder mobilitätseinge-
schränkten Menschen durch die Möglichkeit zum Ausruhen erweitert werden. 
 
Daher wurden in Absprache mit dem Amt für soziale Leistungen und dem Grün- und Umweltamt 
alle bestehenden Senioreneinrichtungen und -netzwerke in den Stadtteilen sowie die Ortsvorste-
herinnen und Ortsvorsteher angeschrieben mit der Bitte, ihre Erfahrungswerte vor Ort  zu potenti-
ellen Standorte für seniorengerechtes Sitzen und Verweilen selbstständig zu eruieren und den 
Auftrag mitzuteilen. 
 
Das federführende Grün- und Umweltamt sammelt dann die Hinweise aus den Stadtteilen zu 
möglichen Standorten für Sitzmöbel und überprüft diese mit den tangierten Fachämtern hinsicht-
lich der Realisierbarkeit (z.B. Flächenverfügbarkeit, Stadtbild, Verkehrssicherheit usw.) und mel-
det das Ergebnis an die Gruppen zurück. 
 
Da die Ausstattung mit seniorengerechten Bänken keine unabweisbare Pflichtaufgabe der Kom-
mune ist, kann die Finanzierung von Bänken und Sitzmöglichkeiten für das Projekt „beSitzbare 
Stadt“ nur über Spenden und Sponsoring oder in bestimmten Stadtteilen ggf. mit Mitteln der 
„Sozialen Stadt“ erfolgen.  
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